
Anlage J 

Senatsrichtlinie 

zum Schutz der weiblichen Universitätsangehörigen vor sexuellen 
Belästigungen und sexueller Gewa'lt 

- beschlossen am I I . Juni 1997 -

(1) Die Universitat duldet ketnerlet Formen von sexueller Belasttgung und sexueller 
Gewalt unabhangtg von bestehenden strafrechtltchen Verboten Ste wtrkt darauf 
htn daß derart1ges Verhalten mcht akzepttert wtrd 

(2) Alle Angehorigen der Untversität, insbesondere solche mtt Ausbtldungs-. Lehr
und Lettungsaufgaben, haben tn threm Arbettsbereich geeignete Maßnahmen zu 
ergretfen. damrt sexuell belästigendes Verhalten und Gewaltanwendung 
unterbletben oder abgestellt werden Ste stnd verpfltchtet, tm Rahmen threr 
Zustandtgkett jedem Htnwets nachzugehen Zur Beratung und ggf Absttmmung des 
wetteren Vergehens soll dabet frühzeittg dte Frauenbeauftragte etngeschaltet 
werden 

(3) Es besteht ein Anspruch darauf, daß Besprechungen tn Dtenstraumen der 
Untversttat stattfinden. 

(4) Dte Untversttat unterrichtet Beschäfttgte mtt Ausbtldungs-, Lehr- und Lettungs
aufgaben uber dte Problematik sexueller Gewalt und empftehlt dte Tetlnahme an 
vorbeugenden Fortbtldungsmaßnahmen 

(5 Sexuelle Belasttgung tst jedes sexuell gefarbte Verhalten das Betroffene für 
unerwunscht erklaren oder das allgemetn als unerwünscht gtlt Etn solches. die 
Wurde von Personen verletzendes Verhalten kann verbal oder non-verbal se1n. 
Dazu zahlen insbesondere 
• korperltehe Ubergriffe und unerwünschte Beruhrungen 
• Aufforderung zu sexuellen Kontakten 
• entwurd1gende und bele1dtgende Bemerkungen und W1tze 
• Bemerkungen über sexuelle Aktlvitaten und Intimleben übe~ korperltehe Vorzuge 

und Schwachen 
• sexuell gefarbte Gesten und Verhaltenswelsen 
• das Ze1gen und Verbretten pornographischer und/oder sex1sttscher B1lder und 

Druckerzeugntsse 
• das Stchtbarwerdenlassen und Verbretten pornographtscher und/oder 

sextsttscher Texte, B1lder und Antmatronen auf Computeranlagen 

Als besonders schwerwregende Verfehlungen gelten sexuelle Belasttgung und 
sexuelle Gewalt be1 der Abhangtgkettsverhaltntsse am Arbe1ts- Studten- oder 
Ausbtldungsplatz ausgenutzt, persönliche oder berufliche Nachterle angedroht bzw. 
Vorte1le 1n Aussteht gestellt werden 

(6) Be1m E1ndruck sexueller Belastigung oder Gewaltanwendung haben d1e Frauen 
das Recht, dte Vorgesetzten des Beschuldigten zu tnformteren Ste kennen dtes zur 
Wahrung threr Anonymttat auch unter Etnschaltung etner dntten Person 1hres 
Vertrauens tun 
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(7) Zur Klarung des Falles und zur Wiederherstellung einer tragfähigen Arbeits- oder 
Studiensituation kommen - Je nach Einzelfall und unter Berücksichtigung des 
Wunsches der Frau- folgende Schntte 1n Betracht: 

• persönliches Gesprach der betroffenen Frau und/oder e1ner Person ihres 
Vertrauens m1t dem Beschuldigten 

• Dienstgesprach der/des Vorgesetzten, ggf. unter Einbeziehung der 
Frauenbeauftragten und/oder e1nes Mitglieds des Personalrats 

(8) Wenn sexuelle Belast1gung oder Gewaltanwendung vorgelegen hat 1st d1e 
Umvers1tat verpflichtet konkrete Maßnahmen gegen den Tater zu ergretten 
Hierzugehoren 

• mundliehe oder schnftllche Belehrung 
• schnftllche Abmahnung 
• Versetzung des Beschuldigten an e1nen anderen Arbeitsplatz innerhalb oder 

außerhalb der Untvers1tat 
• fnstgerechte oder fnstlose Künd1gung bzw Etnlertung ernes Drszrpllnarverfahrens 
• Ausschluß von der Nutzung unrversttarer Ernrrchtungen (rn dre 

Nutzungsordnungen offentlieh zugangllcher Ernrrchtungen der Untversttat werden 
entsprechende Bestrrnmungen aufgenommen) 

• ber Belastrgung uber Datenverarbettung nach Verwarnung befnsteter ber 
Wtederholung unbefnsteter account-Entzug 

• Ausschluß von erner Lehrveranstaltung 
• Hausverbot 
• Strafanzeige durch den Prastdenten 

(9 Es tst srcherzustellen, daß aus den eingelerieten Maßnahmen keine personliehen 
oder beruflrchen Nachteile fur dte beschwerdefuhrende Frau entstehen 

. ( 1 0) Dte Untversrtat stellt im Rahmen ihrer Moglichkeiten stcher daß belasttgte 
Frauen auf Wunsch kostenlos etne rechtlrche und psychologrsche Beratung erhalten 

· kennen. 

(11 ) Dte Untversrtat ergreift Maßnahmen. um in ihren Anlagen und Gebauden 
Gefahrenquellen tn bezug auf sexuelle Belasttgung und Gewalt gegen Frauen 
festzustellen zu beseitigen bzw zu reduzieren 

( 12) Dre Unrversrtat bietet tm Rah1J1en des Weiterbildungsangebots regelmaßig 
Selbstbehauptungskurse fur Frauen und rm Rahmen des Hochschulsports 
Selbstvertetdtgungskurse fur Frauen an 

( 13) Dte Untversttat wtrkt darauf hrn daß Nachrrchten und Brlder mrt sextshschem 
oder pornographrschem Inhalt aus Datennetzwerken sowert wre mogllch ausgeftltert 
werden. 

Drc Grundsätze dreser Rtchtltnie gehen entsprechend zum SchuL; von männlichen 
Untverstlätsangchongen vor sexuellen Belästigungen und sexueller Gewalt . 
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